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Bestätigungsbericht der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2010

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Musterwil,  bestehend aus der Verwaltungsrechnung und Bestandesrechnung sowie den Anhang geprüft.

Die Gemeinde hat über den gesamten Finanzhaushalt, in Übereinstimmung mit den kantonalen gesetzlichen Vorschriften, dem vom Departement festgelegten Rechnungsmodell und der Gemeindeordnung Rechnung abzulegen. 

Unsere Aufgabe ist es, den Finanzhaushalt zu überwachen, die Rechnungsablage auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und zu beurteilen, ob den Vorschriften über den Finanzhaushalt nachgelebt wird. Wir bestätigen, dass wir als gewähltes Rechnungsprüfungsorgan die gesetzlichen Bestimmungen über die Befähigung erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wir daraus hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung richtig und vollständig ist und ob den Vorschriften über den Finanzhaushalt nachgelebt wurde. Darin eingeschlossen sind Prüfungshandlungen welche dazu angelegt sind, falsche Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern zu erkennen. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung mit folgender Einschränkung der kantonalen Gesetzgebung und der Gemeindeordnung.

· Die aufgrund des geltenden Reglements fälligen und verrechenbaren Anschlussgebühren der SF Wasserversorgung sind per Bilanzstichtag im Umfang von Fr. 160'000.— unvollständig fakturiert worden. Die Prüfung der internen Abläufe im Bereich der Gebührenerhebung und Fakturierung der SF Wasserversorgung zeigt Mängel. 

· Die SF Wasserversorgung wird mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 20.000.— abgeschlossen. Bei vollständiger Fakturierung der Anschlussgebühren, mit entsprechender Verbuchung und Übertragung der Nettoinvestitionsabnahme in die Laufende Rechnung wäre die SF Wasserversorgung mit einem Ertragsüberschuss abzuschliessen gewesen. 

· Der Gemeinderat vertritt die Ansicht, eine Änderung des Rechnungsabschlusses der SF Wasserversorgung sei nicht zwingend.

Dieser Vorgang führt dazu, dass das Rechnungsergebnis der SF Wasserversorgung um Fr. 68'000.- zu schlecht dargestellt wird. Die SF Wasserversorgung würde bei richtigem Abschluss ein Ertragsüberschuss von Fr. 48'000.- ausweisen. Wir betrachten die Auswirkung auf das Rechnungsergebnis als wesentlich.

Die Einschränkung erfolgt deshalb, um den zu tiefen Ergebnisausweis bei der SF Wasserversorgung offen zu legen. Trotz dieser Einschränkung beantragen wir, der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2010 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 9999.99 zu genehmigen.
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